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RS OGH 1976/12/15 IVZR26/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1976

Norm

VersVG §154

VersVG §156

Rechtssatz

Erkennt der Versicherungsnehmer seine Haftp0icht an, ohne gegen ein Anerkenntnisverbot zu verstoßen und ohne

leichtfertig zu handeln, so wandelt sich seine Freistellungsanspruch gegen den Haftp0ichtversicherer auch dann in

einen Zahlungsanspruch um, wenn ihm bei dem Anerkenntnis bekannt ist, daß der Versicherer die Haftp0icht

verneint.

Veröff: VersR 1977,174 = VersR 1977,662 (Anmerkung)

Schlagworte
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